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Der Zins wirtihſchaftlich An moraliſch
beurtheilt.

Von Graf Franz Kuefſtein.
II Der ins, moraliſch beurtheilt, oder die unumſtößlichen
Lehren der Moral und die ehren der kirchlichen

Autobritäten
Wenn eS bei der Unterſuchung der wirthſchaftlichen Mög⸗

lichkeit, einen Zins für aufgenommene Darleihen zu ahlen, noth
wendig war, das Entſtehen der wirthſchaftlichen Gewinne mM Pro
duction und Handel, Ppenn auch kurz zu beleuchten, ſo muß

ſich hier mit dem gefundenen Reſultate begnügen, nämlich
der Thatſache, daß die Möglichkeit beſteht, m gewiſſen Fällen
einen nicht unwirthſchaftlichen Zins 3u zahlen. Die berechtigten

Gewinne aus Production und Handel fallen dann Inter die
eine Rubrik: „wirthſchaftliche Gewinne.“

Es kommen alſo hier 1e nach der Verwendungsart des
Geldes die für Darleihen, für wirthſchaftliche, Gewinn
bringende Unternehmung und für Zwecke der Conſumtion zur
Beſprechung Die beiden Zinsarten werden hier iunter Einem
beſprochen

Es kann nicht oft wiederholt werden, und wird daher
hier ausdrücklich nochmals wiederholt, daß Geld an und für ſich
ſowohl wirthſchaftlichen als moraliſchen Standpunkte aus
beurtheilt, unfruchtbar iſt, daß 6 aber in der Wirthſchaft
oft ein Aequivalent oder der Werthausdruck 3u E·
winnbringenden wirthſchaftlichen Unternehmungen 3u verwenden—
den Gegenſtänden iſt; ( B Aequivalent einer Maſchine Iun
der Production, Aequivalent von Xbeliebigen Qaaren im andel

daß olglich der Zins In der Wirthſchaft nich blos unter
Berückſichtigung der Unfruchtbarkeit des Geldes, ſondern auch
der Verwendbarkeit 8 Geldes 3u productiven Zwecken unter  7
ſucht werden mu

Der rundſatz, von welchem jede reine Moral ausgehen
muß, und von welchem die Canoniſten auch ausgehen, autet ein⸗
fach das Geld iſt an und für ſich unfruchtbar, S kann aher
keine Frucht, keinen Zins bringen; folglich iſt der Iu als
Wucher 3u verwerfen. chließt ich jedo ſogleich ein zweiter
Grundſatz Qn, nämlich daß der Schuldner verpflichtet ſei, den
durch das Darleihen dem Gläubiger erwachſenen Schaden
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erſetzen venn dies verlangt wird Dazu kommt daß der Schuldner
auch den vorausgeſehenen durch da arleihen jedoch dem
Gläubiger entgangenen Gewinn vergüten ſoll und daß
Gefahr de Verluſtes der verliehenen unfruchtbaren Sache vor
leg auch für dieſe Gefahr MNe Entſchädigung bedungen wer
den kann (Die Gefahr bei Conſumtiven Darleihen wird jedoch
al  D Entſchädigungs Berechtigung nicht durchaus angenommen.)
Selbſt hervorragende katholiſche Schriftſteller ſin zuweilen be
ſtrebt die Lehre mit dem heute beſtehenden von ihnen als
unabwendbar angeſehenen wirthſchaftlichen Zuſtande Iu leber—
einſtimmung 3u bringen X.  hr Hauptargument läuft auf den
Satz hinaus Q8 Geld ſt heute durchaus zinsbringend Wer
alſo ein eld verleiht verliert auf der Elnel Seite den beinahe
eren Zins; da 68 nun ſelbſt nach der ſtrengſten Beurtheilung
der Zinsfrage geſtattet ſt, ſich den entſtandenen Schaden erſetzen
3u aſſen, N muß der Schuldner den Zin aAls ErſAtz eiſten;
5 bird jedoch vorausgefſetzt, daß 8  — 96ſetzli erlaubter oder
allgemein üblicher Zin  —  8 Cl Manche katholiſche Schriftſteller gehen
weiter indem ſie dem Gelde als Capital ſelb Elne fruchtbringende
productive Eigenſchaft beilegen o B Ch Périn Profef Ou
IN Löwen der übrigens emnen dem Capital unterlegten *  —
grif ni klar ausſpricht, dann Linſenmann Iu Lehr⸗
Uch der Moraltheologie (6 — 539 Letzterer namentlich h ſich
I Enel directen principiellen Gegenſatz 3um hL1 Thomas und
zum Papfte Benediet XIV„welche Beide da

＋ Geld als unfruchtbar

die gleiche Stufe ſtellen Getreide Wein und andere Gegen  —
ſtände welche durch den einmaligen Gebrauch conſumirt werden

Der übermäßige directe oder Unter verſchiedenen Qu⸗
ſeln verborgene Zins wird jedoch niemals von emnmem halbwegs
rechtlich denkenden Menſchen, geſchweige denn katho⸗
Iiſchen Autor vertheidigt.

Der al Thomas von Aquin ſcheint dieſe Beweisführung
vorausgeſehen 5  U haben, indem derſelbe nachdem E die Ent⸗
ſchädigung für den Hom Gläubiger erlittenen Schaden als berech—
tigt anerkannt hat folgendermaßen fortfährt: „Aber iſt Nl
geſtattet Elne Entſchädigung für den Verluſt anzuſprechen, welcher
Einzig und allein daraus entſteht daß das Geld (das verliehene)
ni einträgt; weil man das, was Nan noch nicht erhalten
hat, und welcher Gewinn Ar viele Hinderniſſ vereitelt C.  2
den kann, ui verkaufen kann. 9
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E iſt hier natürlich vom Princip die Rede Zur Zeit
des Thoma var das Prineip noch rein gehalten, wenn
Iun der Anwendung auch ielfach dagegen geſündigt worden
ſein mag Heute iſt da Princip bereits gefälſcht Damals galt
d  7 eld noch als wirklich unfruchtbar und onnte auch
m der Anwendung die gewiß richtige, ſoeben angegebene Lehre
de  D Heiligen aufrechterhalten werden Heute gilt da  U Geld all⸗
gemein als fruchtbringend, E falſch nun auch leſe Annahme
iſt, muß doch ein Jeder, namentlich die Kirche mit ihr rechnen.
Die  U thut die Kirche auch dadurch, daß ſie CS duldet, daß der
Gläubige den geſetzlichen oder landesüblichen Zins begehre;
wahrſcheinlich gerade geſtützt auf die Thomas prin⸗
Cipiell bekämpfte, mn der Praxis aber heute nothwendige Argu—
mentation. Hier ieg kein Widerſpruch or, wie Er dem ober—
flächlichen Beurtheiler erſcheinen I  5 denn der hl Thomas
chr die reinen Grundſätze, die ehrende I etzt ſich mit
dieſer Theorie nicht Iu Widerſpruch, aber ſie mu mit den
beſtehenden Thatſachen rechnen. So ange da Princip
nicht hinweggeräumt iſt, duldet ſie „der Herzenshärtigkeit“
wegen und einen größeren Schaden 3u vermeiden, wa ſie
gewiß mit Freude verbieten ürde, wenn der falſche Grundſatz

der 3u de Thomas Zeiten noch nicht beſtand hinweg⸗
geräumt wäre.

Aufgabe der katholiſchen Schriftſteller ſollte CS aher 12
ſein, den N Grundſatz 3u bekämpfen, anſtatt ihn mit der
kirchlichen chre in Uebereinſtimmung bringen 3u wollen, dabei
aber jede gewaltſame Erſchütterung 3u vermeiden, mit den
henen Thatſachen 3u rechnen, und einem wirklich conſervativen
Vorgange entſprechend, ein ſucceſſive Fortſchreiten 3u den wahren
Grundſätzen und deren Folgeſätzen anzubahnen.

Ein anderer Grund, den manche Schriftſteller für die Er⸗
laubtheit, Zins anzuſprechen, anführen, **

ſt die Genehmigung der
weltlichen Regierungen, welche häufig ſelbſt einen beſtimmten,
N überſchreitbaren Zinsfuß vorſchreiben. Auch hierauf ant—
DPbrtet der hl Thomas mit folgenden brten 77  16
menſchlichen Geſetze aſſen manche ünde wegen der Unvoll
kommenheit der menſchlichen Natur Ungeſtraft; denn die eſell
chaft müßte viele Vortheile entbehren, wenn abſolut für jede
Sünde eine Strafe feſtgeſetzt waäre Wenn alſo der Er (dasZinsnehmen) durch da  U  2 nſ Geſetz erlauht wird, ſo iſt
6 nicht, weil Er der Gerechtigkeit en  rechen angeſehen wird,
ſondern amit d  —8  2 Wohl der ehrza nicht gehindert
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werde.“) Hiemit iſt auch die von Périn gegebene Erklä
widerlen

Die IL ſteht heute auf demſelben Standpunkte, auf dem
der Thomas die damalige weltliche Geſetzgebung ſtellte, ſie
duldet, was ſie bei den gegenwärtig herrſchenden Umſtänden,
Ohne großen Aden für die Gläubigen nich verbieten kann.
Sie Uldet alſo, den geſetzli erlaubten und v der Zins
frei üſt, den üblichen Zins anzuſprechen. Sie kann aber
dieſen Grund al  7  2 einen principiell richtigen nicht anerkennen,
denn ſie elbſt mu Ur den „entſcheiden was die Sünde
betrifft, deren 5 Cenſur; die Pir (der Papſt) ausüben können
und müſſen, über wen immer 68 ſei, zweifelsohne Ul 3U⸗
kommt

So ange die V keine andere Entſcheidung trifft iſt
alſo geſtattet, den geſetzlichen oder den landesüblichen Zins an

zuſprechen, aber ni weil derſelbe an und für ſich gerecht iſt,
ſondern nUl, weil die Kirche heute duldet, größere (bel
abzuwenden. Dem Gewiſſen jedes Einzelnen leiht E

2＋ dann über—
laſſen, 3u beurtheilen, inwieweit die chriſtliche Nächſtenliebe
ein zinsfreies Darleihen erheiſcht

Au  O  8 der Feſtſtellung, daß eld unfruchtbar, ein Zins für
Gelddarleihen daher Wucher ſei, folgt nicht, daß da  S  2 eld
V  Um Ankaufe Conſumtionsartikel und 3ur Vergrößerung der
eigenen Unternehmuumg verwendet werden könne. Das Geld iſt
ein Werthvorrath und das eld kann, Die bereits de  U Weiteren
auseinandergeſetzt, 3u verſchiedenen Zwecken verwendet werden.
S kann vertauſcht werden gegen Gegenſtände, welche nicht durch
den einmaligen Gebrauch conſumirt werden, eS kann Iu eigenen
und fremden productiven (fruchtbringenden) wirthſchaftlichen
Unternehmungen verwendet werden.

2— eld bedeutet eben In der Wirthſchaft nicht nur Geld
an ſich al  U ein conſumirbares U S drückt nicht
den Werth einer Sache aus, ſondern ann auch gegen die Sache
ſelbſt vertauſcht werden. N darin liegt der Fehler 0 vieler,
In ſehr gediegener Forſcher, daß ſie dieſe zwei Momente,
erth und Sache nicht auseinander halten Wie Viele gibt S
doch heute noch, die die orte eines I Thomas, der die Sache
(Werth der und den Gebrauch der Sache ſcharfſinnig
auseinanderhält, vollkommen mißverſtehen und ogar belächeln;

5611 „Sommé théologique de Thomas d'Aquin“ 0
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heute noch, nachdem die ganze moderne Wirthſchaft, der anze
Capitalismus, eben auf dieſer Trennung des Werthes der
Sache von denen jeder El eine ſelbſtſtändige virthſchaftliche
Frucht bringen ſoll) beru t

Die meiſten volkswirthſchaftlichen Forſcher und Lehrer werfen
rotz der vor ſich gegangenen Trennung Werth und Sache
heide wieder ˙⁰ zuſammen, daß das, aS dem einen El
als richtig erwieſen gilt, auch auf den anderen Theil rückſichts—
108 angewendet wird Capital wird einmal das eld genannt,
ein andermal die Maſchinen, andere Productionsmittel und elbſt
run und Boden; weil nun die Productionsmittel, nach darauf
verwendeter Arbeit ſich al fruchtbar, productiv, erweiſen,
wird gefolgert: das Capital ſei productiv; und eil da Geld
Capital iſt oder ſein kann, muß nach dieſer Anſchauung das
Geld fruchtbringend ſein; iſt endlich da  7 eld fruchtbringend,
⁰ iſt der Zins benn auch Inter gewiſſen Beſchränkungen
principiell gerechtfertigt. Die Confuſion iſt vollſtändig. Selbſt
der 0 gediegene Forſcher Eh Périn ſteht zwar als getreuer
Katholik N einen Augenblick ANn, die Lehren der 16⁷ N
richtig, daher das unentgeltliche Gelddarlehen al Grund—⸗
lage anzunehmen, währen EL auf einer folgenden Seite
(ſeines Werkes De 12 richesse) nach Roſcher, da Capital
(worunter er die Productions-Mittel mit Ausſchluß des
Bodens aber vor Allem das Geld rechne fru  au nenn
Er überſieht daß, wenn Er einmal die Fruchtbarkeit des
Gelde anerkennt, nicht mehr die Unentgeltlichkeit, ſondern nurdie Entgeltlichkeit die Grundlage für die Darlehen abgeben kann.Sein Fehler ommt UNL daher, daß EL dem Beiſpiele de  U
Thomas, den doch Citirt, nicht gefolgt iſt, daß Er den
Werth und die Sache oder venn man will die Sacheund den Gebrauch der Sache nicht auseinanderhält, daß da⸗
her auch die Produktionsmittel die und das Capital denWerth der Sachen) Unter eine Benennung (Capital), Unter eine
Categorie bringt. öge der Leſer verzeihen, benn hierWiederholungen vorkommen, aber die Wichtigkeit des egen⸗ſtandes, ſo wie die Unklarheit der über denſelben herrſchendenBegriffe, erfordert die oftmaligen Wiederholungen bei Beleuchtungde Gegenſtandes verſchiedenen Seiten

Das Held iſt alſo Ets unfruchtbar, aber dem Ge

Eſtherſteht C8 frei, dieſes ſein Geld verſchiedenartig verwenden, wie
bereits erwähnt wurde. Da Geld, welches nun Ankauf

Conſumtions⸗Artikel für den eigenen oder fremden (durch
6*



Darlehen) Gebrauch verwendet wird, wird gegen nicht frucht—
bringende Gegenſtände vertauſcht, da alſb weder das Held noch
die umgetauſchten Conſumtions⸗-Artikel fruchtbringend Iu fann
ein Gewinn nicht erzielt werden. —  2 fehlt, vie bben gezeigt
wurde, für conſumtive Darlehen die wirthſchaftliche Mög⸗-
lichkeit, einen Zins 5 zahlen. Vom moraliſchen Standpuncte iſt
natürlich, namentlich In dieſem Falle, der Zins direet zucher und
verboten. (Die gerechte Verluſtentſchädigung wurde eben erwähnt.)  „

D  8 Geld jedoch, welches zu productiven Zwecken (mit
Inbegriff des Handels) verwendet wird, fann inen wirthſchaft—
lichen Gewinn bringen, ſiehe oben) aber nicht als Geld, ſondern

dadurch, daß das unfruchtbare eld gegen fruchtbare Gegen—
ſtände vertauſcht, Uund der dus dieſen gewonnene Producten—
Ueberſchuß wieder u Geld rückverwandelt wird Alſo nicht da  —
Geld verſchafft den Gewinn, — ondern die Arbeit, welche auf die
eingetauſchten (fruchtbaren) Productionsmittel verwendet wird.
Dem Uneingeweihten, der den wirthſchaftlichen Prozeß nicht ſieht,
treten Anfang E und Ende mehr Geld) Augen,
worau die falſche Anſicht entſtand, „das D hätte  1 Junge be⸗
kommen“ „der Thaler 0 Thaler geheckt.“

M möglichen Einwänden vorzubeugen, ſei erwähnt, daß
auch die Arbeits— und Productionsmittel an ſich UI fruchtbar
ſind. Fruchtbar im wirthſchaftlichen Sinne iſt die menſch—
liche Arbeit; ſM dieſe fehlt, hört jede wirthſchaftliche Fruchtbar—
keit auf; aber die Productionsmittel machen die daranf angé—
wendete menſchliche Arbeit fruchtbarer, ſie erhöhen die Produc⸗
tivität, geſtatten die Producte unendlich zu vervielfältigen, de  8
U nen  *  11 nan dieſe Productionsmittel (allerdings im
übertragenen inne fruchtbar.

16 Productionsmittel, welche durch den einmaligen Gebrauch
nicht zerſtör werden und welche die moderne Volkswirthſchaft
fälſchlich ſtehendes Capital nennt, während nur der Geldwerth
dieſer Gegenſtände zum Capital gerechnet werden kann, laſſen
eine Zweitheilung zu, welche bereits Oom Thomas bemerkt
wurde. Er ſagt: „Es gib dagegen Dinge, welche durchaus nicht
beſtimmt

4. ſind, conſumirt oder durch den (einmaligen) Gebrauch
vernichtet 3u werden; der Gebrauch eines Hauſes beſteht n deſſen
Bewohnung und ni I der Vernichtung. Für dieſe attung
Dinge ann nan getrennt üher den Gebrauch und über die
Sache ſelbſt verhandeln; alſo ann nan ein Haus verkaufen
und ſich den Gebrauch deſſelben für eine gewiſſe Zeit vorbe⸗
halten, und umgekehrt den Gebrauch eines Hauſes abtreten, in-—



dem nan ſich da Eigenthumsrecht vorbehält. Dies der Grund,
aus welchem nan das Recht hat, ſich den Gebrauch eines Hauſes
zahlen 3u laſſen Uund überdieß 3u verlangen, daß 8  57 gehörig eu-
halten werde, wie dies durch Pacht und Miethe ausgeübt wird.“)

2  2 muß hier abermals einem möglichen Einwande Or⸗gekommen werden. E  S ann nämlich die Wohnung al  D ein
Conſumtions-Artikel angeſehen werden, lüdem durch das Wohnen,
welches eine Nothwendigkeit ſt,‚ keine neuen Werthe geſchaffen,
nichts producirt wird und 58 könnte daraus der Schluß 9⁰
zogen werden, daß die unfruchtbare Wohnung keinen Zins ab⸗
werfen fönne. Darauf iſt 3u antworten, daß die Wohnung aller⸗—
dings Iu einem gewiſſen

VV Sinne als Conſumtions-⸗Artikel betrachtet
werden kann, daß dann aber auch dieſer Artikel, 0 te Brod,
Fleiſch e gekauft werden muß und daß Ve  2 keinen wirthſchaft—
lichen Gewinn (Lohn, Unternehmergewinn 2c.) geben kann, der
I einen Theil für da  8 Wohnen enthielte, daß ſomit das
Bezahlen der Wohnung auch Hom rein wirthſchaftlichen Stand
puncte, ſowie Oom moraliſchen, AOus vollkommen gerechtfertigt iſtDer Ausſpruch des Heiligen iſt Iimn Uebrigen ſo klar und
beſtimmt, die Möglichkeit der Trennung der Sache von ihremGebrauche U treffend gekennzeichnet, daß QGum nothwendigſein wird, den Gedanken noch mehr auszuſpinnen. ＋

—57⁰ iſt das
hier 9  9onnene Reſultat von der größten Wichtigkeit, denn 68
zeigt uns, wie für einen productiven oder doch einen durcheinmaligen Gebrauch nicht conſumirten) Gegenſtand ein Zinszahlt werden kann. Dasſelbe Reſultat ergab ſich bet der luter—
ſüchung der Zinsfrage vom wirthſchaftlichen Standpuncte (us

Der Zins für Gelddarlehen ſt alſo principiell (die  X oben
angeführten Entſchädigungen abgerechnet) ſowohl 1 IT — ch V lichaAls moraliſch verwerflich; der Geldgewinn (der Zins) 4  —  —  ——die Darleihung eines Ur den einmaligen Gebrauch nicht ver⸗
nichteten Gegenſtandes (beinahe ausſchließlich Productionsmittelund Wohnungen) ann wirthſchaftlich und moraliſch 90rechtfertigt werden ſiehe oben „die wirthſchaftliche Möglich—keit, einen Zins 1 zahlen“ Pet D

Dieſe zwei Sätze, Reſultate der vorhergegangenen 7%%%
ſuchung, ſind von der größten Wichtigkeit, ſie ülden IIM
Zuſammenhange mit dem dritten noch 3 erörternden: VDer
Geldgewinn Qus inem In fremden wirthſchaftlichen Ulrter—
nehmungen (Production und Handel) angelegten Gelde iſt
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bei Theilnahme Ran dem Verluſte der wirthſchaftlichen Gefahr
gerechtfertigt, die Grundlage für jene Einrichtungen, welche den
Geldverkehr und den Aus dem Beſitze N. Geld und anderen
Gütern machenden Gewinn regeln ſollten.

Da nuüun dus Gründen der allgemeinen Nützlichkeit das
eld als Vorrath, als aufgehäufte Arbeitsfrucht, nich blos 3  I
conſumtiven Zwecken verausgabt werden ſoll, da ferner nicht
jedes 3u productiven Zwecken beſtimmte G  eld Iu der eigenen
Production verwendet werden kann und ferner Geld un fremder
Production äußerſt elten verwendet werden wird,
die Gefahr (8 Verluſtes eine entſprechende Entlohnung (Zins)
nicht findet, ſo rag CS ſich, wie S möglich ſt, die zwei ſcheiu—
haren Widerſprüche mit einander 5 verbinden, daß einerſeits
eld al unfruchtbar keinen Zins tragen Oll (immer abgeſehen

der Verluſt-⸗Entſchädigung), anderſeits aber doch durch da  8
In der fremden Production verwendete Geld ern Gewinn erzielt
werden könne?

Es kommt jedoch noch eine Vorfrage, die aufgeworfen werden
könnte, 3u beantworten; ob nämlich überhaupt rlaubt oder
gerechtfertigt ſei, ein Einkommen ohne eigener Arbeit, auf Grund
de  U  8 Stammvermögens erzielen?

Vom wirthſchaftlichen Standpuncte Aus ind olche Ein-⸗
kommen, wie bereits im vorhergehenden Abſchnitte erwähnt, EL.
dings Unter gewiſſen Beſchränkungen ud Bedingungen ſehr
wünſchenswerth. Vom moraliſchen Standpuncte Aus läßt ſich
nichts dagegen einwenden, wvenn' derjenige, der ein olches Ein⸗
kommen genießt, ets einen entſprechenden Pflichten nachkommt,
die darin beſtehen, daß EI, der doch ſchließlich auf die productive
Arbeit Anderer angewieſen iſt, ſeine eigene Arbeitskraft nicht
brach liegen läßt, ſondern In Thätigkeit ſetzt Ott und den
Nächſten 3u dienen und derart ech und Pflicht In Einklang
bringt; die durch die Anderer genoſſene Wohlthat, womöglich
als vermehrte Wohlthat auf die Urheber der genoſſenen Arbeits⸗früchte zurückleitet.

Ganz klar und beſtimmt ſpricht Benediet XIV In ſeiner
Encyelica „VIX pervenit“ CS aus, daß Uuter gewiſſen Bedin—
JAungen Einkommen Qaus Geldvermögen allerdings gemacht werden
können, ohne die Gerechtigkeit 3u verletzen. Nachdem der Papfſt
da Zinsanſprechen für einfache Gelddarleihen als Wucher avf
verurtheilt hat, fährt C folgendermaßen fort 77  EY deßwegen
wird nicht geläugnet, daß manchmal mit dem Mmutuum gewiſſe
andere TLlte verbunden ſein können, welche, wie man ſagt, nich



allgemein mit dem mutuum entſtehen, die nicht ſeiner Natur
angehören, welche nicht 5 ſeiner Weſenheit gehören, und kraft
derer Nanl einen ſehr gerechten und ſehr geſetzlichen Grund hat,
nach den gebräuchlichen Formalitäten, Ctwas mehr verlangen
Über die Hauptſache (das Darlehen ſelbſt) hinaus, welche In olge
de  D  8 mutuums geſchuldet wird Man läugnet eben ſo wenig, daß
6 andere Contracte gibt, velche einer vom mutuum
verſchiedenen Natur ſind,‚ durch we  E ern Jeder ſein Geld an⸗

legen und mehrfach verwenden kann, Ohne die Billigkeit 3U ver
etzen, theils ſich ein jährliches Einkommen 3u verſchaffen,
theils einen erlaubten Handel machen und ehrlichen Gewinn
daraus 3u ziehen.)

Man darf alſo, ohne gegen die kir  1  6 Lehre und gegen
die Moral 3u verſtoßen, ſein zur Gewinnung einer jähr⸗
lichen Rente verwenden. Da aber der einfache Zins principiell
verworfen iſt, ſo muß dieſe Rente auf eine andere Art erworben
werden.

Die Löſung de  S oben geſtellten Problems, Dte durch das
MN ich unfruchtbare eld durch der fremden Production
ein gerechter Gewinn gemacht werden kann, iſt nicht gar chwer
wenn nan einerſeits die Natur de  D Geldes als vollgiltiger
Werthrepräſentant (eigentlich Aequivalent) Gebrauchsgegen—
ſtänden im Auge behält und andererſeits berückſichtigt, welchen
Gegenſtand oder welche Categorie von Gegenſtänden ein gewiſſes
veywendendes Geld verſinnbildlicht; wenn ferner an Stelle
6 Scheines die Weſenhei etzt; das nan anſta
des Aeqnivalentes eld den wirklichen Gegenſtand In
Berückſichtigung zie

V ein Fabrikant F eine aſchine benöthigt, die
koſtet, und ſich Geldmangels den eld⸗

beſitzer G wendet, der wirklich die nöthigen eiht, o
hat F allerdings 1000 erhalten; CEL hat aber nicht das eld
NI und für ſich gebraucht; wa 7 ſuchte, var die Maſchine,
velche 58  D ihm ermöglichen ſoll, einen größeren Gewinn als vorher
5  U machen. hat anderſeits einen Anſpruch auf einen Gewinn
Aus ſeinem Gelde, weil das Geld unfruchtbar iſt, C hat aucheigentlich nicht das Geld, ſondern In Wirklichkeit die
ſchine geliehen; da Geld iſt V  U leichteren Transaction
eingetreten. Das Verhältniß redueirt ſich nunmehr darauf, daß

) Citirt nach Ch Perin. De 14 E  2  3  riche AH 499 ů



eigentlich der Beſitzer einer Maſchine (ihres Werthes war,
und dieſe Maſchine an verliehen hat Demnach gebührt dem

nach den einfachſten wirthſchaftlichen und moraliſchen Geſetzen
ein Theil welcher Theil, gehört nicht hieher) de  S Gewinnes, den
V Inter Anwendung der erforderlichen Arbeit Qus der verliehenen
Maſchine zieht. Rechtlich ſollte ich demnach da Verhältniß ⁰
geſtalten, daß dem die Maſchine gehörte, während dem
der Gebrauch derſelben Inter den ausgemachten Bedingungen 3U·
kommt. Natürlich könnte auch einen el de zum An  2  2
kaufe erforderlichen Betrages geliehen haben und Aher auch
den entſprechenden Theil der Maſchine ſein Eigen können.

Diejenigen, we  E vermeinen, 6 ſei ganz gleichgiltig, ob
der die Entlohnung für ſein Darleihen al eld bder al
aſchine erhält, Er überhau für das dargeliehene Geld
Mehrgeld zurückerhält, überſehen die verſchiedenen Folgen der
verſchiedenen Grundideen; denn wenn B die Maſchine den
gehegten Erwartungen nicht entſpricht und keinen Ertrag liefert,
o hat dem hier ausgeſprochenen Grundſatze nach kein Recht,einen Gewinn (Zins) anzuſprechen. bleiht Eigenthümer, EeSP.
Miteigenthümer der Maſchine und hat NUuVr auf den entſprechenden
el jenes Gewinnes einen uſpruch, den die Maſchine gewährt.
Dieß conſtituirt aber einen radicalen Unterſchied mit dem heutigen
Zuſtande, denn geute wird das Geld als fruchtbar angeſehen
und leibt der Schuldner daher verpflichtet, ſowohl das zeld
darleihen als auch die angenommene Frucht de  D Geldes
abzuliefern, ſelbſt für den Fall, Als die Maſchine Qus irgend
welcher Urſache keinen Gewinn mehr abwirft. Die Confemenenind klar

Dasſelbe, was von der Maſchine (al  V Beiſpie geſagt wurde,
gilt ebenſo von Hypotheken auf Häuſer ſowohl As auf Grund
und Boden; doch unbeſchadet 68 Unterſchiedes, der zwiſchen einem
menſchlichen Producte (der Maſchine) und dem natürlichenBoden beſteht. V 7⁰ gilt viel mehr für den Beſitz Au Grund
und Boden. und an Häuſern, weil 68  8 ſeltener vorkommt, daß

zum Ankaufe einer beſtimmten Maſchine geliehen daherdie Maſchine Vie ezeigt ſelbſt geliehen wird, währen Eern⸗
zelne Bodentheile wirklich mit Hypotheken belaſtet werden. E  —
iſt auch nirgends wichtiger, dieſes Verhältniß richtig 3u ſtellen,Als gerade bei der Grundverſchuldung. Es iſt aber auch nirgendsklarer und theilweiſe ſelbſt offener anerkannt, daß der Hypotheken—eſitzer der eigentliche Eigenthümer von dem, der öhe der Hypothekentſprechenden, bden iſt Es hat ferner die falſche moderne uſich



von der Fruchtbarkeit des Geldes einer Beſitzkategorie ſo ſehr
geſchadet, als jener der Grundbeſitzer; namentlich weil der Grund—
beſitz der Vorbedingung für die moderne Anſchauung, nämlich der
Beweglichkeit des Beſitzes, wenigſten (und dieſes Wenige ſtets

mit dem größten Schaden) entſprechen onnte
D  CL Gelddarleiher 2 eigentlich nich das Geld, ſondern

Eu kauft mit ſeinem Gelde einen El des betreffenden Beſitzes.
Sein Geld repräſentirte E und viel Grund und Boden, dieſen
kauft er und verleiht ihn an einen Unternehmer. Was der Hypo
thekenbeſitzer alſo ⁴ls jährliche Leiſtung von dem Bewirthſchafter
(Unternehmer) erhält, iſt eigentlich der Pachtſchilling für einen
gekauften Grund Da verſchiedene riftige Gründe dafür ſprechen,
dem Bewirthſchafter des Grundes die Eigenthumsrechte auf dem—⸗
ſelben ſelbſtſtändig ausüben laſſen, 0 tritt da  S wahre Ver
hältni mehr In den Hintergrund gegen 8 übertragene Ver⸗
hältniß der Grundſchuld. Es muß aber Ets da  S eigentliche
Verhältniß, wie V* hier angegeben ſt, und welches eine
Einſprache von denen, welche die ländlichen Beſitzverhältniſſe auch

einigermaßen kennen, nicht 3u befürchten iſt) im Auge be⸗
halten werden, nan nützliche und I ruinöſe Einrichtungen
treffen will

Unter dieſer Vorausſetzung ann auch die Seite des
Darleihers unkündbare Grundrentenſchuld vertheidigt werden;
doch müßten auch Iin Bezug auf dieſe geſetzliche Einrichtungen
den Bewirthſchafter, velcher 10 den Ertra Ur die Arbeit E —zielt, Ueberbürdung beſchützen.

leſes dargelegte Verhältniß, Pie CS Iun der Weſenheit, nichtdem Scheine nach beſteht, zeigt auf den rſten die Unnatur
der heute üblichen Kündbarkeit: der Hypotheken, ſowie auch die
Ungerechtigkeit, welche adurch geübt wird, daß der Zinsfuß für
Hypotheken ohne Rückſicht auf den durchſchnittlichen wirklichenErtrag beſtimmt wird UE den hohen Zinsfuß erhält alſo
der Hypothekenbeſitzer mehr, als ihm rechtlich (cnicht geſetzlich)zukommt. Denn 8 kauft B ein ch Grund M Werthe
von 400 Dieſes o  ch trägt hoch gerechnet 27 oder flrein nach Abzug der Steuern. Tritt ern Unglück ein, ent
ſchwindet nicht der Ertrag, ſondern oft iſt noch eine Aufzahlung nothwendig, dieſen Grund für ern nächſtes ahrwieder ertragsfähig 3 machen; verſchwindet der Grund etwaUr Abſchwemmen), ſo iſt er für den Beſitzer verloren und mit
ihm der Ertrag. au nun eine Ek, die den obigenZahlenverhältniſſen entſpricht, ſo erhält E heute H der ege
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— oder 60/½, 1.* 2060—24 fl jährlicher Zinſen und trägt nebenbei
keine der angegebenen wirthſchaftlichen Gefahren. Er bezieht alſo
ein Einkommen aus einem Beſitze, der nicht ihm gehört, weil ?e˙L
10 in Wirklichkeit Eigenthümer eines Joches Grund der
fraglichen Wirthſchaft iſt

Die wirthſchaftlichen Nachtheile dieſer fehlerhaften Einrich—
tungen ſind lebhaft 3u Tage getreten, al daß X  — nothwendig
wäre, dieſelben eingehend hier V erörtern; das moraliſche Unrecht
tritt aber klar hervor, man die Verhältniſſe, wie oben
geſchehen, ihres Scheines entkleidet und die Weſenheit, das eigeut—
iche Verhältniß, IM Auge behält. Das Unrecht wird aber
ſo ärger und ſchädlicher, wie 68 heute geſchieht, der Grund—
beſitzer durch geſetzliche Einrichtungen genöthigt wird, Schulden
nach dem angegebenen ehlerhaften Princip 3u contrahiren.

oft genug kann C wiederholt werden, daß die ent
ſtandenen wirthſchaftlichen Schäden und Gebrechen der An
wendung falſcher Prineipien zuzuſchreiben ſind In dem eben be⸗
ſprochenen Falle iſt da

2⁰ angewendete falſche Princip: daß das
eld fruchtbar ſei anſta des für eld eingetauſchten Pro⸗
ductionsmittels (Tesp der darauf verwendeten menſchlichen Arbeit)

die Urſache der fehlerhaften ſchädlichen Einrichtungen geweſen.
E  — werden auch Manche, die ſich Feinde theoretiſchen
Unterſuchungen daraus erſehen können, wie wichtig 65
iſt, vor llem Anderen das richtige Princip 3U finden,
guten und gerechten practiſchen Einrichtungen 3u gelangen.

Wie unnatürlich die heute beſtehende perſönliche Haftbarkeit
de executirten Schuldners ſt, geht Aus Obigem auch hervor.
In Wirklichkeit ſollte, beim wirthſchaftlichen Untergange des
hypothekariſchen Schuldners, der Gläubiger In den Beſitz de  — ihm
zugehörenden Grundes treten, Ni aber der Execut verpflichtet
ſein, Unter den denkbar ungünſtigſten Verhältniſſen den ihm ＋
gentlich nicht gehörenden Grund den alten Preis 3u kaufen,

ihn gezwungen, einen Kbeliebigen meiſt ehr geringen
Preis 3u verkaufen, Vie 68 thatſächli heute geſchieht,

Nan ganz richtig den Hypothekenbeſitzer als den eigentlichen Be—
ltzer des ſeiner Geldleiſtung entſprechenden Grundes anſieht.

Die angegebene Art der Verwerthung ( productiven
Zwecken beſtimmten Geldes erfordert als Unterlage ein Productions-⸗
mittel, einen zur Bearbeitung geeigneten Gegenſtand, welcher In
Wahrheit verliehen wird und enn Erträgniß ermöglicht.

gibt jedoch noch eine zweite Verwendungsart de Geldes,
mittelſt welcher ein Gewinn erzielt werden kann, ohne dem Grund
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ſatze der Unfruchtbarkeit des Gelde ungetreu 3u werden,
ohne demnach den moraliſchen Geſetzen widerſprechen. Dieſe
Verwendung ann im Handel und In der wirthſchaftlichen Inter—
nehmung überhaupt ſtattfinden.

en iſt A0 gezeigt worden, daß Urch den Handel En
Gewinn erzielt wird, der C5 möglich macht, einen nicht unwirth—
ſchaftlichen Zins 3U zahlen Hier handelt 68 ſich wieder darum,

zeigen, nuter welchen Bedingungen ein ſolcher Zin  2 eigentlich
Geldgewinn angeſprochen werden kann, ohne die moraliſchen
und kirchlichen Geſetze 3u verletzen.

V wird hier abermals hervorgehoben, daß heute da Nehmen
eines geſetzlichen oder landesüblichen Zinſes allgemein geduldet
ſt, und daß die hier gegebenen Ausführungen einen praktiſchen
Erfolg für die Zukunft, enn andere allgemeine Verhältniſ
herrſchen werden, beanſpruchen.

Der Thomas Aquin hat auch für dieſe Geldver
wendungsart in Handel und Unternehmen Im Allgemeinen
mit wenigen Worten den maßgebenden Grundſatz ausgeſprochen.
Er ſagt: 577 Aber derjenige, der ſein zeld inem Kaufmanne
oder einem Handwerker anvertraut, undem E mit dieſen eine Art
Geſellſcha bildet, überträgt nicht den Letzteren da  D  8 Eigenthum
ſeines Geldes, ſondern behält 8 für ſich, ˙ ſehr, daß C auf
ſeine Gefahr iſt, daß EL derart entweder an dem Handel de  U  8
Kaufmannes oder an der Arbeit de  U Handwerkers theilnimmt:
boraus folgt, daß E (der Geldbeſitzer) Iu dieſem Falle gerechter
Weiſe einen Theil d  68  8 Gewinnes al  U eine ihm gehörige Sache
für ich beanſpruchen kann.“ 0)

Da der hU1 Thomas gerade vorher den Nachweis geliefert
hat, daß bei dem einfachen Gelddarleihen das Eigenthum des
Gelde dem Schuldner übertragen wird, während iun dem eben
angegebenen Falle das Eigenthum dem Ge

Eſitzer verbleibt, ſo
wird der Unterſchied zwiſchen einem einfachen Gelddarleihen und
einem Darleihen, Iu dem der Ge

Eſttzer als Geſchäftstheilnehmer
erſcheint, klar, daß eS wohl nicht nöthig iſt, eine längere
Erklärung anzuſchließen. Doch ein Moment muß noch peciell
Als der höchſten Wichtigkeit hervorgehoben werden; S iſt
dies die vom U1 homas erwähnte Gefahr; nämlich die wirth⸗
ſchaftliche Gefahr, eld und Gewinn 3u verlieren, welche eben
vornehmlich den möglichen Gewinn rechtfertigt. Dieſes elbe
Moment der Gefahr iſt auch In der einzigen ſogleich
wähnenden kirchlichen Entſcheidung hervorgehoben.

3.ttt,,,  1) Lachat. 60 de Thomas VIII S, 2

XXRR
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Das Geld iſt alſo N ſich unfruchtbar; wird 68 einfach
verliehen, ſo ann 68 als unfruchtbar keine Frucht, keinen (gerechten)
Gewinn (Zins) einbringen; wird E aber inter Gefahr 8
Geldbeſitzers Iu einer fremden wirthſchaftlichen Unternehmung
verwendet, dann kann ihm immer durch Umſatz Iu die CUt:  —  —
ſprechenden Productionsmittel und Waaren eine Frucht 3
kommen; inter dieſer Bedingung wird ern Geldgewinn (der  2 j0
doch die durch die Production bder den Handel gewonnene
Mehr⸗Waare, Iu Geldform rücküberſetzt, bedeutet) Aus productiv
verwendetem Geldbeſitze mag Nan den Gewinn Zins nennen
oder nicht gerecht. Die Höhe dieſes Gewinnes hat mit dieſer
Arbeit nichts 5  I thun; 2  * handelt ſich hier darum, 3u
forſchen, ob und unter welchen Bedingungen ein gerechter Gewinn
Aus Geldverwendung überhaupt gemacht werden kann.

In Kaufmanns⸗ und Productiv-Unternehmungen, namentlich
aber In der Landwirthſchaft, können ſehr regelmäßige, im Durch⸗
ſchnitte mehrere Jahre gleich bleibende Gewinne erzielt werden; CS
ann daher der Fall eintreten, daß im beiderſeitigen Einvernehmen
e  — Unternehmers und 68 Geldbeſitzers der durchſchnittliche Jahres—
rtrag berechnet und dem entſprechend eine regelmäßige Jahres—
leiſtung N. den Geldbeſitzer bedungen wird. Gerechter Weiſe Qun
un darf dies aber nter Aufrechthaltung de Verhältniſſes
der Theilnehmerſchaft geſchehen. Dieſe Theilnehmerſchaft wird ſich
ſchließlich daran erkennen laſſen, daß der Unternehmer perſönlich
nicht nehr verpflichtet wird, einen Zins 3u zahlen, ſobald da
Unternehmen aufhört, überhaupt lueratiwp 3u ſein, daß ferner
beim vollkommenen Zuſammenbruche 68 Unternehmens der theil⸗
nehmende Geldbeſitzer ſein Geld mitverliert und keinen Anſpruch
auf Rückzahlung des M Unternehmen Verlorenen erheben ann.
(Leichtſinnige und unredliche Gebahrungen Iu natürlich von
auderen Geſichtspuncten duls 3u beurtheilen.)

Die Alten Canones waren auf dieſem Grundſatz entſtanden
und durch denſelben gerechtfertigt. Denn der Unternehmer aun
nicht Ctwas zahlen, Wa  D er nicht hat; ferner iſt der Geldbeſitzer
Theilnehmer — Unternehmens, muß alſo die wirthſchaftliche
Gefahr mittragen, und endlich iſt ein Gewinn ohne Arbeit bder
wenigſtens wirthſchaftliche Gefahr moraliſch nicht V rechtfertigen.

Principiell beziehen ſich die hier gegebenen Ausführungen
auch auf die öffentlichen Anleihen. Der Geldbeſitzer nimmt durch
dieſelben Theil an der Staatswirthſchaft Un räg die Gefahr,
te bei jeder anderen Unternehmung; kann der Q ſeinen
Verpflichtungen nicht mehr oder nicht mehr ohne Bedrückung
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der Steuerzahler nachkommen, entfällt für den Darleiher
das Recht, den vollen anfänglich gewährten Zins anzuſprechen.
Doch wird die Staat und jede öffentliche Verwaltung aus
Gründen der Moral und der Wirthſchaft, ſchon de nothwendigen
Vertrauens wegen, alle Kräfte anſtrengen, der Verbindlichkeit
nachzukommen. (TUebrigens ſollte, wie auch v Stein Iun ſeinem
Lehrbuche der Finanzwiſſenſchaft begehrt, jede Staat  O/  rente eine
Amortiſationsquote enthalten.)

Wenn nan nunmehr die drei oben angegebenen Grundſätze,
nach welchen die Gewinne aus Geld oder überhaupt Vermögens—
theilen zu beurtheilen ſind, zuſammenfaßt, ergibt ſich, daß das
Geld al  — NI und für ich unfruchtbar keinen Gewinn (Zins)
abwerfen kann; daß Qus Verleihung von durch den einmaligen
Gebrauch nicht vernichteten Gegenſtänden eimn Gewinn gezogen
werden kann; daß ein Geldgewinn aus Iu wirthſchaftlichen
Unternehmungen angelegten Geldern Uuur bei principieller Auf⸗
rechthaltung der Theilhaberſchaft und der Tragung der wirth⸗
ſchaftlichen Verluſtgefahr gerechtfertigt iſt

Nach Feſtſtellung der unfruchtbaren Natur de Geldes, ſowie
der Bedingungen, welche einen Gewinn Aus der productiven Ver—
wendung des an ich unproductiven Geldes moraliſch und wirth⸗
ſchaftlich rechtfertigen, dürfte eine irrige Auslegung der einzigen
autoritativen Definition de Wuchers vollkommen ausgeſchloſſen ſein

Di  —8 5 Lateran-Coneil unter Papſt Leo X gab I ſeiner
Sitzung die folgende Definition de Wuchers: „Das iſt der

eigentliche Sinn des Wuchers, daß Nal Qaus dem Gebrauche
einer nicht fruchtbringenden Sache ohne alle Mühe, ohne V

luf⸗
wand irgend welcher Unkoſten, ohne Uebernahme irgend einer
Gefahr, Gewinn und Frucht zu. erzielen bemüht 1⁰

Abgeſehen von der aufgewendeten Mühe (Arbe und den
aufgewendeten Koſten zur Verbeſſerung und zur Erhöhung des
Werthes d  68 N ſich unfruchtbaren Gegenſtandes (worunter Geld
als allgemeiner Tauſchgegenſtand der weſentlichſte iſt), leibt alſo

die Gefahr die wirthſchaftliche Gefahr des Verluſtes
als Grund übrig, einen erlaubten Gewinn Aus einer aul ſich N
fruchtbringenden Sache, alſo aus dem Gelde, 3u ziehen.

0 hat die Kirche durch einen Concilsbeſchluß entſchieden,
natürlich u der vollſten Uebereinſtimmung mit der Moral und
mit den richtigen wirthſchaftlichen Grundſätzen.

1 Itirt nach den UIimmen aus Maria Laach“ Jahrg. 1879, Heft
8



Es verſteht ſich wohl elbſt daß die im Coneilsbeſ

Uſſe
erwähnte Gefahr nicht eine allgemeine mögliche Gefahr iſt, der
alle Güter unterliegen, ſondern hier ſinngemäß die mit einer
wirthſchaftlichen Unternehmung verbundene Gefahr des Nicht
gelingens, des Verluſtes in dieſer ſpeciellen Unternehmung.
Die Verſicherungs-Prämien, welche heute der Gelddarleiher für
ſeine conſumtiven und nicht conſumtiven Darleihen einhebt, wenn
Gefahr des Geldverluſtes eintritt, gehören unter eine andere Rubrik,
denn ſicher das Concil nicht die Abſicht, dieſe wucheriſchen
Zinſen (in Form von Verſicherungs-Prämien) 3u vertheidigen.
Dieſe Art Verſicherung widerſpricht auch vollkommen dem Weſen
einer wirthſchaftlichen Verſicherung. 6  2 Weſen der Verſicherung
eſteh darin, daß man die wirthſchaftliche Gefahr auf viele Jahre
vertheilt, dadurch, daß man jährlich einen Theilbetrag für die
zerſtörbaren Güter bezahlt einen entſprechend berechneten Theil—
betrag amortiſirt. EsS iſt alſo der Beſitzer, welcher ein jährliches
kleines ＋

er bringt, um den möglichen einmaligen großen Schaden
zu vermeiden. Der Beſitzer entgeht alſo Ni der Gefahr Er V
theilt ſie nur Anders ma E  U der die Verſicherungs-Prämien
einſtreichende Gelddarleiher, weil EL die Gefahr Ni elbſt mehr
rägt, ſondern ur die Prämie vollkommen aufhebt. Er überwälzt
die Gefahr und die Sicherung davor auf den Schuldner.

0  6 Lorenz V Stein dieſen Unterſchied erfaßt würde CEu
un ſeiner In vieler Beziehung ſehr gediegenen Schrift „der Er
und ſein Recht“ die Verſicherungs-Prämie, we  6 den größten
Wucher deckt, nicht vertheidigt haben.Die angegebene ehre iſt I einem principiellen- Widerſprucheniit den Anſchauungen, we  6 den Volkswirthſchaftslehrern
heute, dem herrſchenden Syſteme entſprechend, verbreitet werden.
Heute gilt das eld an und für ſich 10 beinahe ausſchließlichals fruchtbringend und wird daher das Zinſennehmen für alle
Darleihensarten als ein Recht In Anſpruch genommen. Die Nus
breitung dieſes Syſtems ausnahmslos auf die geſammte irth⸗
chaft, (ſo weit, daß der Beſitzer für die In der eigenenProduction verwendeten Werthe einen ſelbſtſtändigen be
rechnet), bildet die Weſenheit jenes Wirthſchafts-Syſtems, das
man Capitalismus nennt

Die übermäßige Ausdehnung 68 Capitalismus hat ſeine
wächen und Schäden gezeigt. Die üblen Folgen die

wirthſchaftlich Schwächeren, die leidenden Theile, zum Widerſtande
an; und gleichzeitig dringt die Forſchung immer tiefer In die
aufgeworfenen 3u löſenden, ſchwierigen Fragen ein Der Capi
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talismus hat ſich In der Praxis bereits als unhaltbar erwieſen,
der Theorie wird mächtig bekämpft und beſiegt Es iſt

zum Erſtaunen, welch ſchwache Argumente die Vertreter de. Welt
beherrſchenden Capitalismus 3u deſſen Vertheidigung vorbringen;
umer Iu 68 die chon Oft widerlegten en raſen inter
mehr oder weniger neu aufgeputztem Gewande E eben
V  2 Hauptargument, welches: die Wohlfahrt der Völker,
nicht bloß einzelner Claſſen, wäre. Die Grundlage de  73 Capi
talismus hat ſich als falſch erwieſen, doch der thatſächliche, auch
dem weniger Gebildeten einleuchtende Beweis der Unrichtigkeit
konnte erſt in der etzten Zeit geführt werden Denn inſolange
der Capitalismus noch EL Zeit her aufgeſpeicherte Werthe
vorfand, die 2 7 un den Bereich ſeiner Wirkſamkeit ziehen und
plötzli der erſtaunten Welt al  — Früchte des Capitalismus zeigen
konnte, vermeinte Nan, daß wirklich da  8 Capital Junge be⸗
kommen, erthe Qus ich elbſt heraus gewonnen habe.
Erf ſeitdem eine Ausdehnung In die lefe nicht mehr möglich
ſt ſondern in die viel weniger ſagende Breite ſiehe
Schluß der Capitalismus Vꝗ

ahrg und ſich herausſtellte,
daß der Capitalismus inſolange und inſoweit „Wunder“
wirken könne, als ? alte Werthe ſich aneignen und als ſein
Produet darſtellen konnte, war —3 ſein Beweismaterial
geſchehen; denn kein practiſcher Mann Ird gläubig elbſt die
ſchönſten Lehren und Verſprechungen hinnehmen, der Erfolg
die Worte Lügen ſtraft „An ihren Früchten werdet ihr ſie
erkennen.“

KRirchliche igzzen aus Noroͤamerika.)
Von Rev John N Enzlberger VN Piopolis Ill (Nordamerika.)

—III Natibnen und Pra  en.
iſt ber 3u ſagen, In Die vielen Sprachen In unſeren

Vereinigten Staaten die Lehre Chriſti gepredigt wird, da mir
einerſeits die verſchiedenen Mundarten der Indianer nicht bekannt
i und andererſeits da

⁰ Directorium Sadlians und andere
Quellen keine Auskunft darüber geben, ob auch Iu den Sprachen
ſpärlich vertretener Völker, d  8 ungariſchen, chineſiſchen,
ſloveniſchen das Evangelium verkündigt wird Obwohl
ich Uuun hierin nicht M allen Details genaue Daten mitzutheilen
vermag, ſteht doch feſt, daß Amerika ein wahres Kaleidoskop
von Nationen und Sprachen darſtellt.

—7 Vgl Jahrg. 1881 der Quartalſchrift Heft 729


